
BAFA-Zuschuss für erneuerbare Energien 

 

Das BAFA fördert Solarthermie- und Biomasseanlagen sowie Wärmepumpen mit einmaligen 

Zuschüssen. Im April 2015 sind die Zuschüsse in Ein- und Mehrfamilienhäusern erhöht 

worden. Wenn Ihre Heizungsanlage bestimmte Anforderungen erfüllt, können Sie außerdem 

diverse Zusatzförderungen beantragen. 

KfW und BAFA kombinieren 

Bei einer umfassenden Sanierung zum KfW-Effizienzhaus kann die BAFA-Förderung mit 

der KfW-Förderung kombiniert werden. Sie können auch zusätzlich zum BAFA-Zuschuss 

noch einen KfW-Ergänzungskredit beantragen. Damit ist eine Komplettfinanzierung Ihrer 

Heizungsumstellung auf erneuerbare Energien möglich! 

Solarthermieanlagen 

 BAFA Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien: Solarkollektoranlagen (Zuschuss) 
 BAFA Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien: Solarkollektoranlagen, 

Innovationsförderung Solar (Zuschuss) 

Biomasse-Anlagen 

 BAFA Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien: Biomasse-Anlagen (Zuschuss) 
 BAFA Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien: Biomasse, Innovationsförderung 

Biomasse (Zuschuss) 
 BAFA -Kraft-Wärme-Kopplung, Mini-KWK-Anlagen (Zuschuss) 

Wärmepumpen 

 BAFA Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien: Wärmepumpe (Zuschuss) 
 BAFA Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien: Wärmepumpe, Innovationsförderung 

Wärmepumpe (Zuschuss) 

Energiesparberatung gefördert von der BAFA 

Im Zuge der „Vor-Ort-Beratung“ bezuschusst das BAFA die Beratung von Eigentümern 

durch einen Energieberater. Es gibt einen Zuschuss in Höhe von 60% der förderfähigen 

Beratungskosten, der bei maximal 800 € bei Ein- und Zweifamilienhäusern und bei 

max. 1.100 € bei Wohnhäusern mit mindestens drei Wohneinheiten liegt. 

http://www.foerdermittel-auskunft.de/bafa-zuschuss-fuer-erneuerbare-energien/
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/innovations_und_zusatzfoerderung/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/innovations_und_zusatzfoerderung/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/biomasse/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/biomasse/innovations_und_zusatzfoerderung/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/biomasse/innovations_und_zusatzfoerderung/index.html
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/inhaltsverzeichnis.html?get=212cc7917c762222924228fab352e62c;views;document&doc=10154&typ=RL
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/innovations_und_zusatzfoerderung/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/innovations_und_zusatzfoerderung/index.html
http://www.foerdermittel-auskunft.de/wordpress/wp-content/uploads/beratung.jpg


Einen Zuschuss in Höhe von 100% der förderfähigen Beratungskosten gibt es für zusätzliche 

Erläuterung des Energieberatungsberichts in Wohnungseigentümerversammlung oder 

Beiratssitzung. Das Maximum liegt hier bei 500 Euro. 
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